
 

 

 
 
 
 
Kurs

Rechtshilfeersuchen 
Beweiserhebungen im Ausland 
 18. Februar 2027 
Universität Luzern 



 

 

Inhalt 
Straftaten machen keinen Halt an den Landesgrenzen! Strafuntersuchungen sind demgegenüber auf 
das nationale Territorium beschränkt. Staatsanwaltschaften sehen sich deshalb häufig mit der Notwen-
digkeit konfrontiert, Beweise im Ausland zu erheben oder Deliktsgut sicherzustellen. 
Die rechtlichen Grundlagen hierfür bilden neben der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) ein 
ausgedehntes Netz von Staatsverträgen sowie das Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen (IRSG). Dazu gehören insbesondere Einvernahmen, die Edition von Bank- und Geschäfts-
unterlagen sowie die Sicherstellung von Vermögenswerten im Ausland. 
Anhand von zwei konkreten Fallkonstellationen erarbeiten Sie ein Rechtshilfeersuchen an eine auslän-
dische Strafbehörde. Die Möglichkeiten und Grenzen der internationalen Rechtshilfe werden übersicht-
lich dargestellt und anhand aktueller, praxisrelevanter Beispiele auf konkrete Strafverfahren angewen-
det. 

 

Ziel des Kurses 
− Sie kennen die rechtlichen Grundlagen, die Organisationen und das Instrumentarium im Bereich der inter-

nationalen Rechtshilfe in Strafsachen. 
− Sie sind in der Lage, ein einfaches Rechtshilfeersuchen zu verfassen und dieses samt den notwendigen 

Akten an die zuständige ausländische Strafbehörde zu adressieren. 
− Sie kennen die Voraussetzungen für die Verwertbarkeit der von einer Strafbehörde im Ausland erhobenen 

und der Schweiz zur Verfügung gestellten Beweismittel und beschlagnahmten Gegenstände und Vermö-
genswerte. 

 

Zielpublikum 
Der Kurs richtet sich an Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, Assistenzstaatsanwältinnen und Assistenzstaats-
anwälte, Untersuchungsbeamtinnen und Untersuchungsbeamte sowie alle weiteren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im Untersuchungsverfahren gemäss StPO. Der Kurs setzt keinerlei Spezialwissen im Bereich Rechts-
hilfe voraus, sondern richtet sich an Generalistinnen und Generalisten. 
 

Kursgrösse 
Die Kursgrösse ist aus didaktischen Gründen auf 25 Personen beschränkt. 
 

Vorbereitung 
Die Teilnehmenden werden gebeten, die nach Anmeldeschluss zugesandten Unterlagen zu studieren (Fallbei-
spiele). Weiter ist es auch möglich, der Kurs- und Workshopleitung vorgängig per E-Mail konkrete Fragen zu 
Fallkonstellationen aus dem Praxisalltag einzureichen. Weitergehende Informationen bezüglich Einreichung 
werden ebenfalls nach Ablauf der Anmeldefrist kommuniziert. 
 

Kosten 
CHF 420.00 
 

Anmeldeschluss 
20. Januar 2027 
  



 

 

Datum, Ort und Anmeldung 
18. Februar 2027 
Universität Luzern | Frohburgstrasse 3 | 6002 Luzern | Raum 4.B55 | 09.15–16.45 Uhr 
 
Anmeldung: bitte Anmelde-Button auf unserer Website verwenden. 
 

Programm 
 

Inhalt Zeit 

Begrüssung, Einführung 09.15−09.30 

Fallkonstellation I (Workshop): "RAUB" 09.30−10.30 

Pause 10.30−10.50 

Fallkonstellation II (Workshop): "MONEY MULE" 10.50−11.50 

Kurzpause 11.50−11.55 

Gruppenpräsentationen (Schwerpunkte und Spezialthemen) 11.55−12.40 

Mittagspause 12.40−13.40 

Form und Inhalt von Rechtshilfeersuchen ans Ausland; Besonderheiten je nach  
Untersuchungshandlung (Einvernahmen, Zwangsmassnahmen etc.) und Ländern 

13.40−14.40 

Kurzpause 14.40−14.45 

Praktische Fälle I: "Cybercrime". Ermittlungen bei Internet- und Social Media-Providern im 
Ausland. FMÜ im Ausland, Bankenermittlungen im Ausland, Rechtsgrundlagen (z.B. CCC),  
Verwertbarkeitsfragen 

14.45−15.30 

Pause 15.30−15.45 

Praktische Fälle II: Raub/Delikte gegen Leib/Leben, Betäubungsmitteldelikte, Einvernahmen  
im Ausland mit mehreren Beteiligten (Spielarten, z.B. Video), Teilnahmerechte, Beschlag-
nahme von Deliktsgut 

15.45−16.30 

Abschluss (inkl. Rückmeldungen aus den Workshops) 16.30−16.45 

 
 
  

https://www.staatsanwaltsakademie.ch/kurse-und-tagungen


 

 

Kursleitung 
Christian Aebi, Dr. iur., M.C.L. 
Lehr- und Forschungsbeauftragter, Staatsanwaltsakademie 
 
Christian Bächle, lic. iur. 
Stv. Leitender Staatsanwalt, Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen, Untersuchungsamt Gossau 
 

Referierende 
Christian Bächle, lic. iur. 
Stv. Leitender Staatsanwalt, Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen, Untersuchungsamt Gossau 
 
Bernhard Hecht, lic. iur. 
Stv. Leitender Staatsanwalt, Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich 
 
Umberto Pajarola, Dr. iur. 
Stv. Leitender Staatsanwalt, Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich 
 
Marcel Scholl, lic. iur. 
Staatsanwalt / Abteilungsleiter, Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich, Abteilung für Geldwäscherei und 
Vermögenseinziehung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Staatsanwaltsakademie 
Sekretariat: 
Inseliquai 10 | 6005 Luzern 
Postadresse: 
Frohburgstrasse 3 | Postfach | 
6002 Luzern 
T +41 41 229 53 19 
kontakt@staatsanwaltsakademie.ch 
www.staatsanwaltsakademie.ch 
 
 
Veranstaltungsort  
Universität Luzern  
Frohburgstrasse 3 
6002 Luzern  
Raum 4.B55 
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